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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Im Frühling 2015 setzte der Nationalrat das laufende Differenzbereinigungsverfahren
zur Revision des Sanktionenrechts fort. Die umstrittenen Kernpunkte waren nach wie
vor die Mindesthöhe der Tagessätze, die Möglichkeiten der Zahlungsfristverlängerung
sowie des Vollzugs von Geldstrafen über den Betreibungsweg, der Vorrang von
Geldstrafen vor Freiheitsstrafen und die Existenz der bedingten Geldstrafen.
Betreffend die Mindesthöhe von Tagessätzen stimmte die grosse Kammer mit 104 zu 87
Stimmen einem Kompromissvorschlag ihrer Kommissionsmehrheit zu. Demnach sollen
Tagessätze grundsätzlich mindestens CHF 30 betragen, in Anbetracht der persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse des Bestraften aber ausnahmsweise auf CHF 10
gesenkt werden können. Bundesrätin Sommaruga zeigte sich zufrieden mit diesem
Vorschlag, da er die bestehende Praxis klar und eindeutig ins Gesetz schreibe. Die
Möglichkeiten zur Verlängerung der Zahlungsfrist von Geldstrafen und zum Vollzug über
den Betreibungsweg akzeptierte der Nationalrat mit 124 zu 55 Stimmen und räumte
damit diese Differenz aus. Da mit der Wiedereinführung der kurzen Freiheitsstrafen ein
Bereich geschaffen wurde, in dem entweder eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe
ausgesprochen werden kann, war das Verhältnis dieser beiden Sanktionsformen noch
zu regeln. Der Nationalrat akzeptierte den grundsätzlichen Vorrang von Geld- vor
Freiheitsstrafen, strich aber gleichzeitig die Begründungspflicht bei Abweichungen vom
Grundsatz. Mit den vier verbleibenden Differenzen befasste sich der Ständerat in der
Sommersession.

Der Kompromiss betreffend die Tagessätze stiess in der Kantonskammer auf
stillschweigende Zustimmung. Die Pflicht zu begründen, warum statt einer Geld- eine
Freiheitsstrafe ausgesprochen wird, wollte der Ständerat jedoch beibehalten. Bei den
bedingten Geldstrafen folgte er der grossen Kammer und gab seine Position auf, dass
Geldstrafen immer zur Hälfte unbedingt ausgesprochen werden müssten. Eine
Differenz bezüglich der Strafprozessordnung blieb weiter bestehen, da der Ständerat
die vom Nationalrat vorgesehene Ausweitung der Strafbefehlskompetenz des
Staatsanwaltes ablehnte. Zum Abschluss ihrer Beratungen fügte die kleine Kammer
noch eine Koordinationsbestimmung mit den im März 2015 verabschiedeten
Änderungen im Ausschaffungsrecht ein: Im Falle des Inkrafttretens beider
Gesetzesrevisionen sollen die Bestimmungen zur Landesverweisung im
Ausschaffungsrecht Vorrang haben vor der entsprechenden, weniger weit gehenden
Bestimmung im Sanktionenrecht. Die Einigungskonferenz beantragte schliesslich, in
beiden verbleibenden Differenzen dem ständerätlichen Standpunkt zu folgen. Dieser
Antrag wurde in beiden Kammern stillschweigend angenommen. In der
Schlussabstimmung sprach sich der Ständerat einstimmig für die Gesetzesrevision aus,
während sie im Nationalrat mit 142 zu 50 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen
wurde. Alle ablehnenden Voten kamen aus der Fraktion der SVP.

Stefan Engler (cvp, GR), Sprecher der RK-SR, fragte am Schluss der Ratsdebatte: „Was
schaut nach rund drei Jahren Arbeit des Gesetzgebers an wesentlichen Neuerungen
heraus?“ Die Freiheitsstrafe erhält gegenüber der Geldstrafe mehr Gewicht, kurze
Freiheitsstrafen sind unter Vorbehalt des Vorrangs der Geldstrafe wieder möglich, die
gemeinnützige Arbeit ist neu Vollzugsform und nicht mehr eigene Sanktion und es
wurde eine gesetzliche Grundlage für das sogenannte Electronic Monitoring geschaffen.
Die bedingte Geldstrafe, welche im Zentrum der diese Revision auslösenden Kritik
stand, besteht weiter. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2015
KARIN FRICK

Die Differenzbereinigung im Gesetzgebungsprojekt zur Umsetzung der Pädophilen-
Initiative wurde zu Beginn der Frühjahrssession 2018 vom Ständerat in Angriff
genommen. Als Erstes widmete sich die Kantonskammer der Frage, wo die Altersgrenze
bei Anlasstaten liegen sollte, damit sie zu einem zwingenden, lebenslangen Verbot von
Tätigkeiten mit Minderjährigen führen. Die vorberatende RK-SR wollte mehrheitlich am
eigenen Beschluss festhalten und die Altersgrenze bei 16 Jahren ansetzen. Somit
würden nur an Kindern unter 16 Jahren begangene Anlasstaten automatisch zu einem
lebenslangen Tätigkeitsverbot im Kontakt mit Minderjährigen führen. Demgegenüber

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.02.2018
KARIN FRICK
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würden Anlasstaten an über 16-jährigen, besonders schutzbedürftigen Jugendlichen in
ein Tätigkeitsverbot im Kontakt mit besonders schutzbedürftigen Erwachsenen
münden. Wer sich an über 16-Jährigen vergehe, sei nicht unbedingt pädophil und dem
müsse daher auch nicht zwingend verboten werden, Tätigkeiten mit Kontakt zu
Minderjährigen auszuüben. Durch diese Regelung sollte die Verhältnismässigkeit besser
gewahrt werden als durch die vom Nationalrat festgelegte Altersgrenze bei 18 Jahren.
Sich dem nationalrätlichen Beschluss anzuschliessen, dies beantragte indes eine
Minderheit Engler (cvp, GR). Es mache keinen Sinn, dass für die Opfer von Anlasstaten
eine andere Alterslimite gelte als für den Personenkreis, den das Tätigkeitsverbot
schützen soll. Mit einem äusserst knappen Entscheid von 22 zu 21 Stimmen bei einer
Enthaltung folgte der Ständerat der Minderheit und schloss sich damit dem Beschluss
des Nationalrates an, der im Übrigen auch dem Vorschlag des Bundesrates entsprach.

Der zweite Diskussionspunkt in der kleinen Kammer war der Katalog von Anlasstaten,
die automatisch ein lebenslanges Tätigkeitsverbot nach sich ziehen sollen. Der
Nationalrat hatte hier die Straftatbestände der sexuellen Belästigung, des
Exhibitionismus sowie der Pornografie zum Eigenkonsum wieder eingefügt, nachdem
sie der Ständerat anfänglich aus dem bundesrätlichen Entwurf gestrichen hatte. Die
Kommissionsmehrheit beantragte ihrem Rat nun, an seinem Beschluss festzuhalten und
die Delikte wieder aus dem Katalog zu streichen, da „blosse“ Übertretungen und
Antragsdelikte keine Grundlage für ein zwingendes, lebenslanges Tätigkeitsverbot sein
sollten. Dieselbe Minderheit Engler wollte hingegen auch hier dem Nationalrat folgen
und den Deliktkatalog wie vom Bundesrat vorgeschlagen belassen. Um das
Hauptanliegen der Kommissionsmehrheit, die Verhältnismässigkeit, müsse man nicht an
dieser Stelle besorgt sein – dafür gebe es die Ausnahmebestimmung. Die kleine Kammer
hiess auch hier den Minderheitsantrag mit knapper Mehrheit gut und beseitigte damit
diese Differenz.

Drittens befasste sich der Ständerat nochmals mit der Spezialausnahme für Fälle der
Jugendliebe, die er ursprünglich eingefügt hatte und die der Nationalrat gutgeheissen
hatte. Die Kommissionsmehrheit beantragte ihrem Rat jetzt aber, die Spezialausnahme
zu streichen, da sie Abgrenzungsschwierigkeiten zur allgemeinen Härtefallklausel
befürchtete, welche vom Nationalrat ebenfalls bestätigt worden war. Diese decke auch
Fälle der Jugendliebe ab, weshalb keine Notwendigkeit für die Spezialausnahme mehr
bestehe, unterstützte Bundesrätin Simonetta Sommaruga den Antrag der
Kommissionsmehrheit. Eine Minderheit Vonlanthen (cvp, FR) legte hingegen Wert
darauf, die Jugendliebe ausdrücklich im Gesetz erwähnt zu wissen, und beantragte die
Beibehaltung der entsprechenden Bestimmung. Mit 39 zu 4 Stimmen folgte der
Ständerat deutlich dem Mehrheitsantrag und strich die Spezialausnahme wieder aus
dem Gesetzestext. Zum Schluss hiess die Ständekammer noch die durch die
vorhergehenden Entscheidungen notwendig gewordenen Änderungen im Bundesgesetz
über das Strafregister-Informationssystem VOSTRA gut. Mit zwei verbleibenden
Differenzen ging die Vorlage damit wieder an den Nationalrat. 2

In der Sommersession 2020 befasste sich der Ständerat als Erstrat mit der Revision des
Besonderen Teils des Strafgesetzbuches, deren Ziel die Harmonisierung der
Strafrahmen ist. Wie der Kommissionsberichterstatter Daniel Jositsch (sp, ZH) dem
Ratsplenum erläuterte, habe sich die vorberatende RK-SR bei der Diskussion der
Strafrahmen an zwei Leitfragen orientiert: Erstens, absolut betrachtet, entspricht ein
Strafrahmen nach heutigem Empfinden wertmässig dem Verschulden? Und zweitens,
relativ betrachtet, passt ein Strafrahmen wertmässig in das System vergleichbarer
Strafen hinein? Die thematischen Schwerpunkte verortete Jositsch zum einen im
Bereich Gewalt und Drohung gegenüber Beamten und Behörden, zu dem in der
jüngeren Vergangenheit sehr viele Vorstösse eingegangen waren, sowie zum anderen
bei den Delikten gegen Leib und Leben, wo generell «eine moderate Anhebung der
Strafen» vorgesehen sei. Damit werde korrigiert, dass der Gesetzgeber bei der
Ausgestaltung des Strafgesetzbuchs in den 1940er-Jahren den Schutz des Vermögens
im Vergleich zum Schutz von Leib und Leben «relativ stark gewichtet» habe. Diese
Werthaltung, die neu ausgelotet werden müsse, veranschaulichte er mit dem Beispiel,
dass auf einfachen Diebstahl heute eine Maximalstrafe von fünf Jahren stehe, während
eine fahrlässige Tötung mit maximal drei Jahren bestraft werde. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter betonte, es sei wichtig, dass sich die Bevölkerung mit einem Urteil
identifizieren könne: «Nur unter dieser Voraussetzung kann der Rechtsstaat auch seine
Glaubwürdigkeit und seine Akzeptanz behalten.» Die öffentliche Debatte sei aber oft
vom Eindruck einzelner Vorkommnisse geprägt, die die Forderung nach Mindeststrafen
befeuerten. Solche habe der Bundesrat allerdings nur «sehr selektiv» vorgesehen, weil

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.06.2020
KARIN FRICK
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der Strafrahmen nicht nur den denkbar schwersten, sondern immer auch den denkbar
leichtesten Fall abdecken müsse.
Über weite Strecken war die umfangreiche Vorlage im Ständerat unbestritten. Bis auf
drei Punkte, die sie vertiefter diskutierte, folgte die Ständekammer überall
stillschweigend den Anträgen ihrer Kommission. Als wichtigste dieser diskussionslosen
Neuerungen hervorzuheben sind die Anhebung der Mindeststrafe für schwere
Körperverletzung von bisher sechs Monaten auf ein Jahr sowie die Vereinheitlichung
der Mindeststrafe für alle gewerbsmässig begangenen Vermögensdelikte auf sechs
Monate. Die Bestimmungen des Sexualstrafrechts klammerte der Ständerat in der
Debatte aus, weil diese nach dem Willen seiner Kommission und des Bundesrates in
einem separaten Entwurf, der zuerst noch in die Vernehmlassung gegeben wird,
behandelt werden sollen.
Die erste der drei umstrittenen Änderungen betraf mit Art. 42 StGB eine Bestimmung
aus dem Allgemeinen Teil, der eigentlich gar nicht Gegenstand des Geschäfts war. Die
Kommissionsmehrheit habe diese Anpassung dennoch vorgenommen, um den
Forderungen nach schärferen Strafen entgegenzukommen, ohne die Mindeststrafen zu
erhöhen, wie Jositsch erklärte. Sie schlug vor, den Artikel dahingehend abzuändern,
dass das Gericht bei einem Ersttäter oder einer Ersttäterin nicht mehr «in der Regel»
eine bedingte Strafe aussprechen muss, sondern dass es dies «kann». Durch die etwas
offenere Formulierung wollte sie mehr Möglichkeiten für unbedingte Strafen schaffen.
Eine Minderheit Vara (gp, NE) und der Bundesrat beantragten hingegen, beim geltenden
Recht zu bleiben. Die Änderung gefährde die Rechtssicherheit, weil die vielen Gerichte
in der Schweiz die Kann-Bestimmung vielleicht unterschiedlich anwendeten, so deren
Argumentation. «Es kann nicht angehen, dass irgendwelche Gründe dazu führen
können, dass der bedingte Strafvollzug, selbst bei einer günstigen Prognose, verweigert
werden kann», warnte Justizministerin Keller-Sutter vor unzulässiger Willkür.
Kommissionssprecher Jositsch wandte ein, dass es für Täterinnen und Täter eben
gerade keine Sicherheit geben solle, dass man beim ersten Mal eine bedingte Strafe
erhalte. Die Ratsmehrheit liess sich davon überzeugen und folgte mit 26 zu 15 Stimmen
der Kommissionsmehrheit.
Als zweites erörterte der Ständerat die konzeptionelle Frage, ob eine Mindestgeldstrafe
automatisch auch eine Mindestfreiheitsstrafe bedeute – an einer konkreten Frage:
Wenn für ein Delikt eine Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen oder eine
Freiheitsstrafe vorgeschrieben ist, bedeutet dies dann, dass die Freiheitsstrafe auch
mindestens 30 Tage betragen muss? Die Kommissionsmehrheit bejahte diese Frage, die
in der juristischen Lehre bislang ungeklärt geblieben war, und wollte dies im StGB nun
ausdrücklich festschreiben. Sie sah Geld- und Freiheitsstrafen als «weitestgehend
gleichwertig» an, wie es Andrea Caroni (fdp, AR) ausdrückte; dies zeige sich nicht
zuletzt auch darin, dass eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen bei Nichtbezahlung eins zu
eins in eine Freiheitsstrafe von 30 Tagen umgewandelt werde. Eine Minderheit Mazzone
(gp, GE) argumentierte dagegen, eine Freiheitsstrafe stelle einen grösseren Eingriff dar
als eine Geldstrafe, weshalb auf eine solche ausdrückliche Gleichsetzung im StGB
verzichtet werden sollte. Auch EJPD-Vorsteherin Keller-Sutter plädierte gegen die
vorgeschlagenen Ergänzungen bei den betreffenden Artikeln, weil aus der Praxis hierzu
keine Unklarheiten moniert worden seien und die Änderung aus Sicht des Bundesrates
daher nicht notwendig sei. Etwas spitz bemerkte sie: «Es wurde gesagt, im Lehrbuch
Jositsch stehe, dass hier Klärungsbedarf bestehe. Herr Jositsch ist in der Minderheit
und sieht offensichtlich, entgegen seinem Lehrbuch, keinen so grossen
Klärungsbedarf.» Die Ratsmehrheit folgte mit 24 zu 16 Stimmen dennoch der
Kommissionsmehrheit.
Der dritte Streitpunkt betraf die Verschärfung der Strafnorm für Gewalt und Drohung
gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB). Die Kommissionsmehrheit unterstützte
hier das Konzept des Bundesrates, der den Strafrahmen für den Grundtatbestand
unverändert liess – d.h. keine Mindeststrafe, maximal drei Jahre Freiheitsstrafe –,
während er Gewalttaten, die aus einem zusammengerotteten Haufen heraus begangen
werden, neu mit einer Geldstrafe von mindestens 120 Tagessätzen (bisher 30) oder
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren (wie bisher) bestrafen wollte. Nach dem
vorangegangenen Beschluss des Ständerates über die wertmässige Gleichstellung von
Geld- und Freiheitsstrafen bedeutete dies, dass Gewalttaten im Kontext einer
Zusammenrottung mit einer Geldstrafe von mindestens 120 Tagessätzen oder einer
Freiheitsstrafe im Umfang von 120 Tagen belegt würden. Eine Minderheit Engler (cvp,
GR) wollte die Strafen indes dergestalt verschärfen, dass sie zwar keine Mindeststrafe
vorsah, Geldstrafe aber nur in leichten Fällen ausgesprochen werden dürfte. Bei
Gewalttaten im Kontext einer Zusammenrottung wäre eine Freiheitsstrafe zwingend.
Uneinigkeit herrschte in erster Linie darüber, welche Variante die schärfere war, jene
mit der hohen Mindeststrafe oder jene mit der grundsätzlichen Freiheitsstrafe. Wie
Beat Rieder (cvp, VS) berichtete, war dies auch der einzige Punkt, in dem sich die
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Subkommission, die das Geschäft für die RK-SR vorberaten hatte, nicht einig geworden
war. Rieder setzte sich für die Minderheit ein, weil es hier um Straftäterinnen und
-täter gehe, die «relativ renitent» seien und bei denen Geldstrafen «schlichtweg keine
Wirkung» erzielten. Wichtig sei die Signalwirkung der Freiheitsstrafe, sprich, dass
Hooligans «am Montag nach dem Samstagsmatch im Büro fehlen». Bundesrätin Keller-
Sutter zeigte Verständnis für die Streichung der Geldstrafe in schweren Fällen, gab aber
in Bezug auf die Signalwirkung zu bedenken, dass Freiheitsstrafen auch bedingt
ausgesprochen werden können. Mit 23 zu 18 Stimmen betreffend den Grundtatbestand
und 25 zu 17 Stimmen bezüglich der Zusammenrottungen nahm der Ständerat den
Minderheitsantrag Engler an.
In der Gesamtabstimmung opponierte die Grüne Fraktion geschlossen, womit die
Kantonskammer das revidierte StGB mit 35 zu 5 Stimmen guthiess. Der zweite Entwurf
zur Anpassung des Nebenstrafrechts an das neue Sanktionenrecht, mit dem vor allem
formelle Änderungen vorgenommen wurden, passierte die Gesamtabstimmung
unverändert mit 36 zu 6 Stimmen, wobei sich hier auch SP-Ständerat Paul Rechsteiner
(sp, SG) zur Grünen Opposition gesellte. Stillschweigend schrieb die kleine Kammer
zudem die Vorstösse 06.3554, 09.3366, 08.3131, 10.3634 und 17.3265 ab. 3

Innere Sicherheit

Im Zuge der Totalrevision des BÜPF hatte sich der Nationalrat in der Sommersession
2015 als Zweitrat mit dem Interessenskonflikt zwischen einer wirksamen Strafverfolgung
und dem Persönlichkeits- bzw. Datenschutz zu befassen. Die zwei Hauptanliegen der
Vorlage sind erstens die Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung und zweitens die
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für den Einsatz von Staatstrojanern (GovWare).
Im Vorjahr hatte der Ständerat als Erstrat nicht viel am Entwurf des Bundesrates
geändert. In der grossen Kammer stiess die Vorlage jedoch auf mehr Widerstand. Nach
einer emotionalen Eintretensdebatte lehnte der Nationalrat einen Minderheitsantrag
der RK-NR auf Rückweisung des Geschäfts an den Bundesrat  mit 128 zu 50 Stimmen
bei 7 Enthaltungen ab. Die Minderheit um Daniel Vischer (gp, ZH) wollte den Bundesrat
damit beauftragen, eine Vorlage ganz ohne Vorratsdatenspeicherung vorzulegen und
den Einsatz von Staatstrojanern auf schwere Gewaltverbrechen zu beschränken. In der
Detailberatung zeigte sich, dass die Vorlage schon in der Kommission umstritten
gewesen war, musste die grosse Kammer doch über mehr als 40 Minderheitsanträge
abstimmen. In einem ersten Beratungsblock befasste sich der Nationalrat mit den
Randdaten und brachte in diesem Bereich zwei Änderungen an: Erstens müssen
Anbieter von Postdiensten die Randdaten während eines Jahres aufbewahren anstatt
wie vom Ständerat beschlossen nur während sechs Monaten und zweitens müssen
Anbieter von Fernmeldediensten ihre gespeicherten Daten in der Schweiz
aufbewahren. Im zweiten Block befasste sich die grosse Kammer mit Staatstrojanern
und fügte einen neuen Artikel in die Strafprozessordnung und den Militärstrafprozess
ein, welcher effiziente Massnahmen gegen den Missbrauch von GovWare bieten soll,
indem die festgeschriebenen Voraussetzungen sicherstellen, dass die Programme nur
das gesetzlich Zulässige tun können. Ausserdem soll die Beschaffung und Freigabe
solcher Programme zentral geregelt und einem Dienst des Bundes übertragen werden.
Zum Schluss der Beratung diskutierte der Nationalrat in einem dritten Block die
allgemeinen Bestimmungen des Gesetzes. Hier wurde mit Stichentscheid des
Präsidenten Rossini (sp, VS) ein Minderheitsantrag gutgeheissen, mit dem das Vorgehen
geregelt wird, wenn Sicherheitslücken in Überwachungssystemen festgestellt werden:
Der Bundesrat muss den EDÖB sowie die Öffentlichkeit darüber informieren und bei
erheblichen Sicherheitslücken den Betrieb des betroffenen Systems bis zur Behebung
des Mangels einstellen. In der Gesamtabstimmung stimmte die grosse Kammer der
Vorlage mit 110 zu 65 Stimmen bei 9 Enthaltungen zu. Unterstützt wurde das Geschäft
vor allem von der politischen Mitte, während es die geschlossene grüne Fraktion sowie
die Mehrheiten der SP- und SVP-Fraktionen ablehnten. Sie monierten vor allem einen
zu starken Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und den Datenschutz.

In der Wintersession desselben Jahres begann der Ständerat mit der
Differenzbereinigung und folgte in allen Punkten den Anträgen seiner
Rechtskommission. So strich er die vom Nationalrat aufgenommenen Bestimmungen
über das Vorgehen bei Sicherheitslücken wieder aus dem Gesetz mit der Begründung,
dass Fragen der Informatiksicherheit ins Datenschutzrecht gehörten und hier fehl am
Platz seien. In Bezug auf die Aufbewahrungsdauer von Randdaten vollzog die kleine
Kammer eine Kehrtwende und beschloss nun, die Fristen sowohl für den Post- als auch
für den Fernmeldeverkehr bei sechs Monaten zu belassen. In erster Lesung hatte sie die
Verlängerung auf zwölf Monate beim Fernmeldeverkehr noch gutgeheissen. Als einen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.12.2015
KARIN FRICK
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Grund für diese Umkehr nannte Kommissionssprecher Stefan Engler (cvp, GR) das
drohende Referendum: Die Vorratsdatenspeicherung sei per se schon umstritten,
weshalb die Erhöhung auf zwölf Monate womöglich die Chancen eines allfälligen
Referendums verbessern und damit die gesamte Vorlage gefährden könnte, was auf
keinen Fall im Interesse der Strafverfolgungsbehörden liege. Bundesrätin Simonetta
Sommaruga begrüsste diesen Kompromiss und betonte, die Frist sei sekundär, solange
die Vorlage als Ganzes vorangebracht werde und man endlich die Möglichkeit erhalte,
verschlüsselte Kommunikation mittels Staatstrojaner zu überwachen. Mit 20 zu 17
Stimmen bei 2 Enthaltungen strich der Ständerat die Pflicht, die gespeicherten Daten in
der Schweiz aufzubewahren, wieder aus dem Entwurf. Die Minderheit, welche die
Bestimmung beibehalten wollte, versprach sich davon mehr Datensicherheit, doch die
Mehrheit erachtete den Absatz als nicht notwendig, da Schweizer Unternehmen
ohnehin dem schweizerischen Datenschutzrecht unterstehen, unabhängig davon, wo
sie die Daten lagern. Die Beschaffung und Zertifizierung von GovWare durch eine
zentrale Bundesstelle wurde in der Kantonskammer ebenfalls fallengelassen, weil
dadurch zu sehr in die kantonale Hoheit über die Strafverfolgung eingegriffen würde. In
allen anderen Punkten schloss sich der Ständerat der Fassung des Nationalrates an.
Über die verbleibenden Differenzen wird die grosse Kammer im kommenden Jahr
beraten. 4

In der Differenzbereinigung des BÜPF lag der Ball zu Beginn der Frühjahrssession 2016
beim Nationalrat. Unter den verbleibenden Streitpunkten waren die Frage, ob ein
bestimmtes Vorgehen bei der Feststellung von Sicherheitslücken in
Überwachungssystemen im Gesetz geregelt werden soll, und jene, ob GovWare durch
eine zentrale Bundesstelle beschafft und zertifiziert werden soll, am wenigsten
kontrovers. Beide Regelungen waren ursprünglich vom Nationalrat in die Vorlage
aufgenommen worden. Nachdem sie im Ständerat allerdings nicht auf Gegenliebe
gestossen waren, liess der Nationalrat die Bestimmungen fallen und schloss sich in
diesen Punkten auf Antrag seiner Kommission diskussionslos dem Beschluss des
Ständerates an. Dagegen sorgten die Aufbewahrungsfrist für Randdaten des Post- und
Fernmeldeverkehrs sowie die Frage, ob solche Daten zwingend in der Schweiz gelagert
werden müssen, für weit mehr Zündstoff. Während die Mehrheit der RK-NR in der
Fristfrage einlenken und die Aufbewahrungsfrist für Randdaten bei sechs Monaten
belassen wollte, setzte sich eine Kommissionsminderheit um Andrea Geissbühler (svp,
BE) für das Festhalten am letzten nationalrätlichen Beschluss ein. Die hier vorgesehene
zwölfmonatige Frist, wie sie auch im ursprünglichen Entwurf des Bundesrates
vorgesehen war, sei für die erfolgreiche Arbeit der Strafverfolgungsbehörden wichtig,
so das Hauptargument für die Fristverlängerung. Die Gegner führten dagegen vor allem
den Persönlichkeitsschutz ins Feld. Seit der Verabschiedung der bundesrätlichen
Botschaft sei in dieser Frage etwas Entscheidendes passiert, führte Bundesrätin
Sommaruga im Nationalrat aus, nämlich die Ungültigkeitserklärung der europäischen
Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung durch den EuGH, worauf viele europäische
Staaten die Vorratsdatenspeicherung ganz ausgesetzt oder die entsprechenden Fristen
verkürzt hätten. Obwohl das Urteil für die Schweiz nicht bindend ist, sei der Bundesrat
zum Schluss gekommen, die Vorteile einer Fristerhöhung könnten die dadurch
ausgelöste politische Unruhe nicht aufwiegen, weshalb der Bundesrat nun beantrage,
die Frist vorerst bei sechs Monaten zu belassen. Eine Ratsmehrheit von rund zehn
Stimmen stimmte schliesslich bei allen Anträgen betreffend die Aufbewahrungsfrist von
Randdaten des Post- und Fernmeldeverkehrs gemäss der Kommissionsmehrheit und
dem Bundesrat, womit die Frist auf sechs Monate festgesetzt wurde. Zum Schluss der
Beratung wurde in der grossen Kammer darüber gestritten, ob Anbietern von
Fernmeldediensten im Gesetz explizit vorgeschrieben werden soll, die Randdaten des
Fernmeldeverkehrs in der Schweiz aufzubewahren. Auch diese Bestimmung war vom
Nationalrat in den Entwurf eingefügt und anschliessend vom Ständerat wieder
gestrichen worden. Die Kommissionsmehrheit beantragte dem Rat Festhalten, während
eine Minderheit dafür plädierte, dem Beschluss des Ständerates zu folgen und den
Aufbewahrungsort der Daten nicht im Gesetz festzuschreiben. Der
Minderheitssprecher Karl Vogler (csp, OW) bezeichnete diese Vorschrift als unnötig, da
jedes Unternehmen, das in der Schweiz seine Dienste anbiete, das schweizerische
Recht und damit auch das schweizerische Datenschutzrecht beachten müsse und eine
solche Regelung daher nichts an der Verantwortlichkeit der Anbieter ändere. Aus
Gründen der Wettbewerbsfähigkeit gehe es auch darum, keine „obligatorisch-
protektionistische Swissness-Vorschrift“ für die Schweizer Telekombranche zu
schaffen. Pointierte Schützenhilfe bot u.a. der Sprecher der Grünliberalen Fraktion,
Thomas Weibel (glp, ZH), indem er der Mehrheit „die realitätsfremde Erwartung, dass
Bits und Bytes die Schweiz nicht verlassen können“ attestierte. Weitere Bedenken
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bestanden überdies darin, dass die zuständigen Behörden den tatsächlichen
Speicherort der Daten gar nicht kontrollieren könnten sowie in der
Verhältnismässigkeit; es gebe noch weitere, je nach Ansicht sogar noch sensiblere
Daten – zum Beispiel Sozialversicherungs- oder Krankenversicherungsdaten –, die auch
nicht in der Schweiz gespeichert sein müssten. Während sich die Ratsmitte mit
Ausnahme von drei Abweichlern aus den CVP- und FDP-Fraktionen von diesen
Argumenten überzeugt zeigte, stimmten sowohl der linke als auch der rechte Pol dem
Mehrheitsantrag zu. Mit 114 zu 72 Stimmen bei drei Enthaltungen hielt die grosse
Kammer somit an der Pflicht, Fernmeldedaten in der Schweiz aufzubewahren, fest.

Mit dieser verbleibenden Differenz und einigen unumstrittenen redaktionellen
Anpassungen ging die Vorlage zurück an den Ständerat. Dort sprach sich nur eine
Minderheit von 17 Stimmen für die vom Nationalrat beschlossene Verpflichtung aus. Die
deutliche Ratsmehrheit von 25 Stimmen folgte dem Antrag ihrer Kommissionsmehrheit
und lehnte die – in den Worten von Kommissionssprecher Stefan Engler (cvp, GR)
„Scheinsicherheit“ schaffende – Bestimmung ab.

Vor dem nächsten Zug des Nationalrates kehrten sich die Mehrheitsverhältnisse in der
vorberatenden RK-NR um. Es war nun die Mehrheit, welche sich gegen die zwingende
Datenspeicherung in der Schweiz aussprach, und die Minderheit, die nach wie vor das
Festhalten an der Bestimmung beantragte. Minderheitssprecher Franz Grüter (svp, LU)
liess verlauten, sein Referendumskomitee stehe bereits in den Startlöchern und erhalte
sicherlich Schub, wenn die Vorratsdatenspeicherung im Ausland erlaubt werde.
Bundesrätin Sommaruga zeigte sich erstaunt über die Bedeutung, die dieser Frage
plötzlich beigemessen werde; man habe „das Gefühl, es würde hier fast um Leben und
Tod gehen.“ Auf beiden Seiten wurden dieselben Argumente wie in der letzten
Diskussion wieder aufgewärmt und dieselbe Allianz aus Grünen, SP und SVP setzte sich
mit 84 zu 73 Stimmen durch, wobei sich 35 Ratsmitglieder der Stimme enthielten, 31
davon allein aus der SP-Fraktion. Damit ging die Vorlage an die Einigungskonferenz.

Mit denkbar knapper Mehrheit, mit 13 zu 12 Stimmen, entschied die Einigungskonferenz,
der Variante des Ständerates zu folgen und die umstrittene Bestimmung zu streichen.
Der Ständerat, dem auch kein anderslautender Antrag vorlag, stimmte dem Antrag der
Einigungskonferenz stillschweigend zu. Im Nationalrat hingegen lag ein Antrag Grüter
auf Ablehnung des Antrages der Einigungskonferenz vor und die Debatte entwickelte
sich zu einer Grundsatzdiskussion über die Gesetzesvorlage als Ganzes. Mit 151 zu 28
Stimmen bei 13 Enthaltungen sprach sich schliesslich auch die grosse Kammer deutlich
für den Antrag der Einigungskonferenz aus und rettete das Projekt vor dem Scheitern.
Von den vormals vehementen Verfechtern der nun fallen gelassenen Verpflichtung,
Randdaten des Fernmeldeverkehrs zwingend und ausschliesslich in der Schweiz zu
speichern, stimmte nun die grosse Mehrheit in den Reihen der SP- und SVP-Fraktionen
dem Gesetz zu. Allein die Grüne Fraktion stellte sich bis zuletzt geschlossen dagegen. In
der Schlussabstimmung am 18. März 2016 wurde das BÜPF im Nationalrat mit 160 zu 23
Stimmen bei 12 Enthaltungen und im Ständerat mit 41 zu 4 Stimmen angenommen. 5

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

In der Sommersession 2020 befasste sich der Ständerat mit der parlamentarischen
Initiative «Strassenverkehrsgesetz. Zurück zu verhältnismässigen Sanktionen, um
dramatische Konsequenzen für Beruf und Familie zu verhindern» von Jean-Pierre Grin
(svp, VD). Im Namen der Mehrheit der KVF-SR erläuterte Stefan Engler (cvp, GR) die
Argumente, die gegen das Anliegen sprachen. Zum einen solle es immer eine gewisse
Mindestdauer geben, wenn es zum Entzug des Führerausweis komme. Damit soll es
nicht dazu kommen, dass bei gewissen leichten Verkehrsdelikten von den Betroffenen
eine Nachschulung anstelle eines Führerscheinentzugs gewählt würde. Dies würde dem
«präventiven Instrument des Warnentzugs» zuwiderlaufen, so Engler. Zum anderen
könne auf Personen, die aufgrund ihres Berufs besonders auf den Führerausweis
angewiesen sind, bereits heute Rücksicht genommen werden, indem bei diesen die
Mindestentzugsdauer unterschritten werden kann. Schliesslich wies Engler noch darauf
hin, dass in Kürze eine Revision des SVG anstehe, im Rahmen welcher das gesamte
Sanktionssystem unter die Lupe genommen werde. Für die Kommissionsminderheit
erläuterte Hansjörg Knecht (svp, AG), dass die vorliegende Initiative nur auf eine

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.06.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

01.01.65 - 01.01.22 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Verhinderung von Härtefällen bei erstmaligen leichten oder mittelschweren
Widerhandlungen abziele, da diese Vergehen mit einem Führerausweisentzug
unverhältnismässig hart bestraft würden. Er appellierte in der Folge, der Initiative
zuzustimmen, um solche Härtefälle zu verhindern. Die kleine Kammer folgte jedoch der
Mehrheit ihrer Kommission und gab der Initiative mit 28 zu 8 Stimmen bei einer
Enthaltung klar keine Folge. 6

1) AB NR, 2015, S. 1301; AB NR, 2015, S. 89 ff.; AB NR, 2015, S. 924 f.; AB SR, 2015, S. 358 ff.; AB SR, 2015, S. 475; AB SR, 2015, S.
679; BBl, 2015, S. 4899 ff.; NZZ, 5.3., 11.6.15
2) AB SR, 2018, S. 47 ff.; NZZ, TA, 1.3.18
3) AB SR, 2020, S. 420 ff.; CdT, TA, 10.6.20
4) AB NR, 2015, S. 1139 ff.; AB SR, 2015, S. 1193 ff.; NZZ, 24.1.15; AZ, TA, 17.6.15; AZ, LZ, NZZ, SGT, TA, 18.6.15; BaZ, 20.6.15; NZZ,
SGT, TA, 8.12.15
5) AB NR, 2016, S. 131 ff.; AB NR, 2016, S. 353 ff.; AB NR, 2016, S. 449 ff.; AB NR, 2016, S. 567; AB SR, 2016, S. 119 f.; AB SR,
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